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Aus semer künstlichen Isolierung in die natürliche, organische
Verflechtung zurückversetzt, erscheint so der Vorgang der
Wortwanderungen in einem völlig anderen Lichte. Monogenetische
Anschauung lässt uns scharf unterscheiden zwischen einer Lehnform

und einer Lehnwurzel, und je weiter wir das Feld der
Forschung ausdehnen, desto enger erweist sich der Bereich der
Lehnwurzel und desto umfassender das Gebiet der bloßen
Lehnformen. Selbst bei so umfassenden Sprachenverschmelzungen

wie im Englischen (germanisch-romanisch), im Persischen

und Indischen (arisch-semitisch) und im Türkischen
(mongohsch-semitisch-arisch) erkennen wir in den verschiedenen

Wortschichten, die dort einander überlagern, die gleichen
Wurzelgebilde ARNOLD WADLER

(Schluss folgt)]

0 G3 0

ANSCHLUSS UND SELBSTBESTIMMUNGSRECHT

Die ganze Agitation für den Anschluss Österreichs an das
Deutsche Reich ist grundsätzlich auf die These aufgebaut, dass
das Selbstbestimmungsrecht der Völker den Österreichern, wie
jedem Volke oder Volksteil, das Recht gebe, sich an seine
Stammesverwandten anzuschließen, und dass jede Einschränkung

dieses Rechtes, wie diese Österreich und Deutschland in
den Friedensverträgen auferlegt ist, unstatthaft, ein „Gewaltdiktat"

sei, durch das die Siegerstaaten sich in Widerspruch mit
dem von ihnen selbst verkündeten Selbstbestimmungsrecht der
Völker gesetzt haben.

Das ist die prinzipielle Grundlage der Anschlussbewegung,
aus der diese ihre Kraft zieht, der gegenüber alle gegen den
Anschluss ins Feld geführten wirtschaftlichen Gegenargumente
utilitarischer Natur sich noch immer als völlig wirkungslos
erwiesen haben.

Jene politische These der Anschlussfreunde ist aber falsch.
Wenn man sie nun schon seit fünf Jahren tausende Male von

Männern nationalistischer oder militaristischer Herkunft, wie,
um nur die hervorragendsten zu nennen, Dr. Stresemann oder
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às seiner bünstlichen Isolierung in die natürliche, organische
Verfechtung curücbversetct, erscheint so der Vorgang der V^ort-
Wanderungen in einem völlig anderen Richte. Vlonogenetische
Anschauung lässt uns scharf unterscheiden Zwischen einer Dehn-
form und einer Dehnwurcel, und je weiter wir das Held der
Forschung ausdehnen, desto enger erweist sich der öereich der
Delmwurcel und desto umfassender das (^ehiet der hloßen
Dehnformen. Leihst hei so umfassenden Lprachenverschmel-
Zungen wie im Englischen (germanisch-romanisch), im persischen

und Indischen (arisch-semitiscli) und im ^ürbischen
(mongolisch-semitisch-arisch) erHennen wir in den verschiedenen

^Vortschichten, die dort einander üherlagern, die gleichen
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Die gance Agitation für den Anschluss Österreichs an das
Deutsche peich ist grundsätzlich auf die "Diese aufgehaut, dass
das Lelhsthestimmungsrecht der Völber den Österreichern, wie
jedem Volbe oder Volbsteil, das pecht gehe, sich an seine
Ltammesverwandten anzuschließen, und dass jede Dmschrän-
hung dieses Rechtes, wie diese Dsterreich und Deutschland in
den hriedensverträgen auferlegt ist, unstatthaft, ein „(Gewalt-
dilitat" sei, durch das die Liegerstaaten sich in Widerspruch mit
dem von ihnen seihst verbündeten Lelhsthestimmungsrecht der
Völber gesetzt hahen.

Das ist die principielle (Grundlage der ^mschlusshewegung,
aus der diese ihre Kraft cieht, der gegenüher alle gegen den
Anschluss ins Held geführten wirtschaftlichen (Gegenargumente
utilitarischer hlatur sich noch immer als völlig wirkungslos er-
wiesen hahen.

^ene politische d"hese der ^Xnschlussfreunde ist aher falsch.
^Venn man sie nun schon seit fünf fahren tausende IVIale von

IVIännern nationalistischer oder militaristischer hlerbunft, wie,
um nur die hervorragendsten cu nennen, Dr. Ltresemann oder
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Hmdenburg, wiederholen hört, mag man sie auf sich beruhen
lassen. Die ganze politische Richtung, der diese Männer
angehören, ist um hundertfünfzig Jahre hinter der Entwicklung der
politischen Ideen in Westeuropa zurückgeblieben, und auch die
Idee des Selbstbestimmungsrechtes der Völker haben sie erst
zähneknirschend in den Friedensverträgen kennen gelernt, aber
wieder nur in ihrem militaristischen und nationalistischen Geist
missverstanden und missdeutet.

Wenn aber jene These auch von Männern der Linken, von
prinzipiellen Gegner des Militarismus und Nationalismus wie,
um nur einen der hervorragendsten wieder zu nennen, vom
sozialdemokratischen Präsidenten des deutschen Reichstags
Löbe, ja sogar von deutschen Pazifisten wiederholt wird, so
wird es zur Pflicht, einer so weit verbreiteten Irrlehre entgegenzutreten,

selbst auf die Gefahr hin, dabei in einen schulmeisterlichen

Ton zu verfallen. In der Schule der Demokratie sitzen
die Deutschen eben leider noch in der „Taferl-Klasse".

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein Ausfluss der
aus dem Gedankenkreis der Aufklärungsphilosophie des
achtzehnten Jahrhunderts stammenden Menschenrechte, die zuerst
in dem Unabhängigkeitskampf der nordamerikanischen Kolonien

gegen England und darnach in der großen französischen
Revolution verkündet worden sind. Die Menschenrechte
gewähren jedem Menschen das Recht auf Freiheit und
Wohlergehen. Nun erkannte man aber und anerkannte, dass auch die
Nation ein lebender Organismus, ein großes „Individuum" ist.
Also erkannte man auch ihr das jedem menschlichen Individuum
gebührende Recht auf Freiheit und Wohlergehen zu. So
entstand in streng logischer Ableitung das Selbstbestimmungsrecht
der Völker.

Der Zeitlage entsprechend, in der dieses Recht entdeckt wurde,
wurde es zuerst innerpolitisch auf das Verhältnis der Völker zu
ihren Beherrschern, den „Tyrannen", angewendet, und so das
Recht jedes Volkes auf die Wahl seiner Staatsform, Monarchie
oder Republik, und seiner Oberhäupter, Könige oder Präsidenten,

abgeleitet. In dieser Form diente es zunächst dazu, die
Herrschaft der englischen Könige über die nordamerikanischen
Kolonien und der Bourbonen über Frankreich zu stürzen, und
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Idindenhurg, wiederholen hört, mag man sie aul sich heruhen
lassen. Die gan?e politische Richtung, der diese lVlänner
angehören, ist urn hundertlünl^ig ^ahre hinter der Entwicklung der
politischen Ideen in Westeuropa ^urückgehliehen, und auch die
Idee des Zelhsthestiinrnungsrechtes der Völker hahen sie erst
Zähneknirschend in den Friedensvertragen Hennen gelernt, aher
wieder nur in ihrem rnilitaristischen und nationalistischen deist
rnissverstanden und rnissdeutet.

V^enn aher jene "hhese auch von lVIännern der Dinken, von
principiellen degner des IVlilitarisrnus und hlationalismus wie,
urn nur einen der hervorragendsten wieder cu nennen, vom
socialdemokratischen Präsidenten des deutschen Reichstags
Döhe, ja sogar von deutschen ?acilisten wiederholt wird, so
wird es cur?IIicht, einer so weit verhreiteten Irrlehre entgegen-
cutreten, seihst aul die delalrr hin, dahei in einen Schulmeister-
lichen "hon cu verlallen. In der Rclrule der Demokratie sitcen
die Deutschen ehen leider noch in der „"lalerl-RIasse".

Das Zelhsthestimmungsrecht der Völlcer ist ein ^uslluss der
aus dem dedankenkreis der ^ulklärungsphilosoplne des acht-
cehnten Jahrhunderts stammenden IVlenschenrechte, die cuerst
in dem dnahhängiglieitslcampl der nordamerikanischen I^olo-
nien gegen Rngland und darnach in der grollen Irancösischen
Revolution verkündet worden sind. Die lVIenschenrechts ge-
währen jedem lVIenschen das Recht aul Rreiheit und ^Vohl-
ergehen. HIun erkannte man aher und anerkannte, dass auch die
Illation ein lehender Drganismus, ein grolles „Individuum" ist.
>XIso erkannte man auch ihr das jedem menschlichen Individuum
gehülrrende Recht aul Rreiheit und Wohlergehen cu. 3o ent-
stand in streng logischer /XHIeitung das Lelhsthestimmungsrecht
der Völker.

Der Weltlage entsprechend, in der dieses Recht entdeckt wurde,
wurde es cuerst innerpolitisch aul das Verhältnis der Völker cu
ihren ReHerrschern, den „Grannen", angewendet, und so das
Recht jedes Volkes aul die V^ahl seiner Ztaats/orm, lVIonarchie
oder Repuhlik, und seiner Dherhäupter, Könige oder Rräsiden-
ten, ahgeleitet. In dieser Rorm diente es Zunächst dacu, die
Iderrschalt der englischen Rönige ühsr die nordamerikanischen
Kolonien und der Rourhonen üher Frankreich ?u stürben, und
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ist in weiterer Folge allen innerpohtischen Revolutionen
zugrunde gelegen.

Dieses Recht ist aber dann in der Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts auch auf die äußere Politik, auf den Staatsverband
ausgedehnt worden, in dem ein Volk lebt. Unter dem Emfluss des

erwachenden Zusammengehörigkeitsgefühls der Nationen wurde
jedem Volk das Recht zugesprochen, sich den Staatsverband zu
wählen, in dem es leben will, also auch einen eigenen
unabhängigen nationalen Staat zu bilden. In dieser Anwendung
wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker, dem damaligen
Zeitgeschmack entsprechend, Nationalitätenprinzip genannt und
zum erstenmal in der französischen Revolution des Jahres 1848

von staatswegen feierlich proklamiert. Sem Hauptvertreter und
Verfechter war Napoleon III., dem seine verständnislosen Gegner,

worunter die geistigen Väter der heute für das umgetaufte
Selbstbestimmungsrecht der Völker begeisterten deutschen
Nationalisten und Militaristen, um dessentwillen höhnisch
nachsagten, dass er das Nationahtätenprmzip „erfunden" habe, um
Deutschland, dem damals im weiteren Sinne auch die
österreichische Monarchie noch angehörte, zu verkleinern oder gar
zu zertrümmern.

Soweit liefe alles noch glimpflich ab für die deutschen
Nationalisten und Militaristen m der heutigen Anschlussbewegung.
Nun kommt erst das Nisi, das sie, trotzdem es schon seit gut
hundertfünfzig Jahren feststeht, in dem ihnen durch die 1919er

Friedensverträge erteilten politischen Repetentenkurs nicht
kapiert haben, weil sie es nicht kapieren wollen.

Schon die Aufklärungsphilosophen des achtzehnten
Jahrhunderts (John Locke u. a.) haben dem von ihnen gelehrten
Freiheitsrecht des Einzelnen gewisse Grenzen gewiesen. Das
Freiheitsrecht des Einzelnen hört auf, dort, wo seine Ausübung
mit der Freiheit und Wohlfahrt eines anderen Menschen
unverträglich ist, weil die Ausübung des Freiheitsrechts ohne
diese Schranke zum Kampf Aller gegen Alle, zum sozialen
Chaos, zur Auflösung der menschlichen Gesellschaft führen
würde.

Diese Schranke — und das wissen unsere geschätzten An-
schluss-Enthusiasten nicht oder wollen es nicht wissen — diese
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ist in weiterer holge allen l'nnerpolitischen Revolutionen 2U-
grunde gelegen.

Dieses l^echt ist aher dann in der IVlitte cles neunzehnten ^aln>
hunderts auch aul clie äußere?olitilc, aul clen Ztaatslieröand aus-
gedehnt worden, in clern ein Vollc leht. Dnter dem hlinlluss cles

erwachenden ^usammengehöriglceitsgelühls cler Nationen wurde
jedem Vollc das l^eclit Zugesprochen, sich clen Ztaatsverhand ?u
wählen, in clern es lehen will, also auch einen eigenen unah-
hängigen nationalen 3taat ?u Hilden. In clieser Anwendung
wurde clas Zelhsthestimmungsrecht cler Völlcer, clern damaligen
^eitgeschmaclc entsprechend, hlationalitätenprin^ip genannt uncl

^um erstenmal in cler lran^ösischen Revolution cles Maîtres 1848

von staatsvvegen leierlich proldannert. Lein Dauptvertreter uncl
Verlechter war Napoleon III., clem seine verständnislosen (leg-
ner, worunter clie geistigen Väter cler lieute lür clas umgetaulte
Zelhsthestimmungsrecht cler Völlcer hegeisterten deutschen
Nationalisten uncl IVlilitaristen, um clessentwillen liöliniscli nach-
sagten, class er clas hlationalitätenprinzup „erlunden" hahe, um
Deutschland, clem clamais im weiteren Zinne aucli clie öster-
reichische IVIonarchie nocli angehörte, ?u verkleinern ocler gar
^u Zertrümmern.

Zoweit liele alles nocl» glnnpllich ah lür clie cleutsclien hlatio-
nalisten uncl IVlilitaristen in cler lieutigen /Xnschlusshewegung.
hlun Icommt erst clas hlisi, clas sie, trotzdem es sclion seit gut
lmnclertlUnl^ig lehren leststelit, in clem ilinen clurcli clie 1919er

h^riedensverträge erteilten politischen lìepetentenlcurs nicht
Icapiert hahen, weil sie es nicht Icapieren wollen.

Zchon clie /Xullclärungsphilosophen cles achtzehnten
Jahrhunderts (lohn Doclce u. a.) hahen dem von ihnen gelehrten
hreiheitsrecht des hin^elnen Feloàe (iren^en gewiesen. Das
hreiheitsrecht des hin^elnen hört aul, dort, wo seine /msühung
mit der Freiheit und ^Vohllahrt eines anderen IVlenschen

unverträglich ist, weil die /msühung des hreiheitsrechts ohne
diese Zchranlce ?um Kampl /Xller gegen /die, ?um socialen
(lhaos, ?ur rXullösung der menschlichen (lesellschalt lühren
würde.

Diese Zchranlce — und das wissen unsere geschätzten ^Vn-

schluss-hinthusiasten nicht oder wollen es nicht wissen — diese
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soziale Schranke besteht mutatis mutandis auch für das
außenpolitische Selbstbestimmungsrecht der Völker. Auch das
Selbstbestimmungsrecht jedes Volkes hört dort auf, wo seine
Ausübung mit der Freiheit und Wohlfahrt eines anderen Volkes
unverträglich ist, weil die Ausübung dieses Rechtes ohne jene
Schranke zum Unrecht gegen ein anderes Volk werden, zu
Völkerkämpfen führen und das friedliche Zusammenleben der Völker

unmöglich machen würde, ja geradezu zum Gegenteil des

Angestrebten, zum sog. „Recht des Stärkeren" ausarten könnte,
das unseren Militaristen und Nationalisten sehr gut gefällt, das
aber aus der Welt zu schaffen das höchste Ziel der Aufklärungs-
philosophen des achtzehnten, wie der Revolutionen des
achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts war. Summum jus
summa injuria.

So hat denn auch schon Napoleon III., der erste große
Vertreter des Nationalitätenprinzips, von dessen Speiseabfällen
unsere heutigen deutschen Nationalisten geistig leben, gleich im
Beginn der von ihm nicht nur mit dem Geist, sondern auch mit
dem Schwert geförderten Nationalitätenbewegung jene Schranke
des Selbstbestimmungsrechts der Völker formuliert, indem er
an die Mitglieder des Pariser Friedenskongresses von 1856, auf
dem zum erstenmal ein unterdrücktes Volk, die Italiener, vor
einem offiziellen, europäischen Forum seine Beschwerden gegen
seine nationalen Unterdrücker (die österreichische Regierung)
vorbrachte, die bedeutsamen Worte richtete:

„Die Völker dürfen nicht Egoisten sein, der Egoismus der

Völker ist nicht minder antisozial als der der Individuen."
Diese Mahnung und diese Schranke wird aber von den

heutigen Wortführern des Anschlusses Österreichs an Deutschland
von den linksseitigen, die mehr Einsicht bekunden sollten, ebenso

wie von den rechtsseitigen, denen die wahre Freiheit noch nie
und nirgends gepasst hat, vollständig übersehen. Auch das
deutsche Volk darf in seinem Egoismus nicht jene Grenze
überschreiten, jenseits welcher sein Egoismus antisozial wirkt. Es
darf die Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes nicht bis
zu jenem Punkte treiben, an dem dieses die Freiheit,
Unabhängigkeit und Sicherheit eines anderen Volkes zu gefährden
und in die Überwältigung des schwächeren durch das stärkere
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sociale schranke hesteht mutatis mutandis auch für das außen-
politische 8elhsthestimmungsrecht der Völker. àch das Leihst-
hestimmungsrecht jedes Volkes hört dort auf, wo 8eir>e /Xus-

ühung mit der Freiheit rind Wohlfahrt eine8 änderen Volkes un-
verträglich ist, weil die /Xusühung die8e8 Rechtes olrne jene
Lchranke ?um Dnrecht gegen ein nndere8 Volk werden, ?u Völ-
kerkämpfen führen und dâ8 friedliche ^usammenlehen der Völ-
ker unmöglich machen würde, ja geradezu ^um (Gegenteil des
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Philosophen des achtzehnten, wie der Revolutionen des acht-
Zehnten und neunzehnten Jahrhunderts war. Lummum jus
8UMM3 injuriâ.

3o hât denn 3uch schon Napoleon III., der erste große Ver-
treter des I^ationalitätenprin?ips, von dessen Lpeiseahfällen
unsere heutigen deutschen Nationalisten geistig lehsn, gleich im
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deutsche Volk darf in seinem Egoismus nicht jene Oren-e üher-
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darf die iXusühung seines Lelhsthestimmungsrechtes nicht his
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885



Volk auszuarten droht. Das aber behauptet Frankreich von dem
Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, und deswegen hat
es das sog. „Verbot" des Anschlusses, das eigentlich nur ein
Einspruchsrecht ist, in die Friedensverträge hineingebracht.
Frankreich behauptet, dass durch den Anschluss Österreichs
das Deutsche Reich mit seinen dann fast 70 Millionen Menschen,
mit seiner raschen Bevölkerungsvermehrung gegenüber der nur
40 Millionen zählenden, in ihrer Zahl stagnierenden Bevölkerung
Frankreichs so übermächtig werden würde, dass es die Freiheit,
Unabhängigkeit und Sicherheit des französischen Volkes inso-
lange gefährden würde, als in Deutschland die Nationalisten
und Militaristen die Oberhand hätten, die Deutschlands
Ubermacht sicher einmal ausnützen würden, um an Frankreich
Revanche zu üben und es für alle Zeiten zu politischer Ohnmacht
herabzudrücken.

Diese Furcht vor einem größer gewordenen nationalistischen
und militaristischen Deutschland wird mit Frankreich von allen
den kleineren Nachbarstaaten Deutschlands geteilt, die
deswegen auch mit Frankreich in der Gegnerschaft gegen einen
Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich einig sind.

Nicht ein Diktat der Gewalt ist also das Anschlussverbot,
sondern ein Diktat der Schwäche, in erster Linie des Schwäche-
bewusstseins Frankreichs. Wer für das Recht des Schwächeren
auf Schutz vor dem Stärkeren überhaupt eintritt — und dazu
gehören, im Gegensatz zu ihren nationalistischen und
militaristischen Landsleuten, die leitenden Köpfe der deutschen
pazifistischen Bewegung ganz gewiss und in erster Reihe —, der
darf auch für Frankreichs Angst vor Deutschland und die Hilferufe,

die es fortwährend ausstößt, für semen Apell an die soziale
Einsicht der anderen Völker nicht taub bleiben, der darf nicht
sagen, wie es jetzt selbst deutsche Pazifisten tun, dass „das An-
schluss-Verbot eine der flagrantesten Verletzungen des
Selbstbestimmungsrechts ist und auf gar keine Weise gerechtfertigt
werden kann", „dass es das österreichische Volk dauernd einem
fremden Diktat unterwirft, jeder Demokratie Hohn spricht und
das Selbstbestimmungsrecht der Sieger als Heuchelei erscheinen
lässt", und wie sonst die den deutschen Nationalisten und
Militaristen entlehnten Phrasen lauten. Der Friedens- und
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Vollc auszuarten droht. Das aher helrauptet I^ranlcreich von clem
Anschluss Österreichs an das Deutsche l^eich, und deswegen hat
es das sog. „Verhot" des Anschlusses, clas eigentlich nur ein
hänspruchsrecht ist, in clie FriedensVerträge hineingehracht.
l^ranlcreich hehauptet, class clurch clen Anschluss Österreichs
clas Deutsche I^eich mit seinen clann last 70 IVlillionen lVlenschen,
mit seiner raschen llevöllcerungsvermehrung gegenüher cler nur
40 lVlillionen wählenden, in ihrer ^alrl stsgnierenclen llevöllcerung
Frankreichs so ühermächtig werden würde, class es clie Freiheit,
Dnahhängiglceit uncl Sicherheit cles lran^ösischen Vollces inso-
lange gelährclen vvürcle, als in Deutschland clie I^Iationalisten
uncl lVlilitaristen clie Dherhancl hätten, clie Deutschlands Dher-
macht sicher einmal ausnützen würden, um an HVanlcreich lîe-
vanche ^u ühen und es lür alle leiten ^u politischer Ohnmacht
herah^udrüclcen.

Diese Furcht vor einem größer gewordenen nationalistischen
und militaristischen Deutschland wird mit hranlcreich von allen
den kleineren l^lachharstaaten Deutschlands geteilt, die
deswegen auch mit hranlcreich in der Oegnerschalt gegen einen
Anschluss Österreichs an das Deutsche I^eich einig sind.

laicht ein Dilctat der Oewalt ist also das ^nschlussverhot, son-
dern ein Dilctat der schwäche, in erster Dinie des schwäche-
hewusstseins h'ranlcreichs. Wer lür das lîecht des schwächeren
aul Lchut? vor dem Ltärlceren üherhaupt eintritt — und da?u
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militaristischen Dandsleuten, die leitenden lvöple der deutschen
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rule, die es lortwährend ausstößt, lür seinen ^pell an die sociale
hlinsicht der anderen Völlcer nicht tauh hleihen, der darl nicht
sagen, wie es jet?t seihst deutsche?a?ilisten tun, dass „das à-
schluss-Verhot eine der llagrantesten Verletzungen des Leihst-
hestimmungsrechts ist und aul gar Iceine Weise gerechtlertigt
werden lcann", „dass es das österreichische Vollc dauernd einem
lremden Dilctat unterwirlt, jeder Demokratie llohn spricht und
das Lelhsthestimmungsrecht der Lieger als lleuchelei erscheinen
lässt", und wie sonst die den deutschen Nationalisten und
lVlilitaristen entlehnten Phrasen lauten. Der Friedens- und
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Völkerfreund muss vielmehr untersuchen, ob Frankreichs Furcht
vor Deutschland derzeit noch gerechtfertigt ist, oder derzeit der
Geist des Pazifismus Deutschland bereits in einem so hohen Maß
beherrscht, dass die Gefahr, dass em übermächtiges Deutschland

Frankreich seme physische Überlegenheit zu fühlen gäbe,
bereits mit gutem Gewissen als gänzlich ausgeschlossen
angesehen werden kann.

Hic Rodus, hic salta.
Nicht die prinzipiell längst erledigte Frage des Selbst-

bestimmungsrechtes der Völker ist es, die hier zu prüfen ist,
sondern die konkrete Frage der Macht der demokratischen Ideen
in Deutschland, zu denen auch die Idee des Schutzes der
schwachen Völker gegenüber ihren stärkeren „Erbfeinden"
gehört. Wir brauchen heute nicht mehr „warme Lanzen" für das

Selbstbestimmungsrecht der Völker einzulegen und vor allen
die Franzosen über dieses Recht zu belehren. Sie kennen es

länger wie wir und haben es besser mtus als — Gott sei's
geklagt! — „wir".

Wir müssen vielmehr unseren deutschen Landsleuten unge-
scheut ms Gesicht sagen, dass, wenn sie den Anschluss einmal
erreichen wollen, sie vorher die nationalistischen und
militaristischen Ideen des Völkerkampfes aus ihren Gehirnen
verdrängen und an deren Stelle die pazifistischen, die Ideen der
Völkerverbrüderung setzen müssen, die der Ursprung und der
Zweck des Selbstbestimmungsrechts der Völker sind. Wenn sie
dereinst nach dieser gründlich vollzogenen Sinnesänderung
noch den Anschluss Österreichs werden haben wollen, werden
sie ihn auch sicher erreichen, mit der Zustimmung Frankreichs
erreichen, auf dessen eigene Geistesverfassung eine solche
Sinnesänderung Deutschlands sicher nicht ihren erhebenden,
versöhnenden und beruhigenden Eindruck verfehlen wird.

Inzwischen aber muss man, wenn man die Völker nicht in
Unwissenheit lassen und verhetzt sehen will, den Österreichern
und den Deutschen überhaupt noch ein und zwar das wichtigste
Moment des Selbstbestimmungsrechts der Völker vor Augen
führen. Das Recht jedes Volkes, sich an seine Stammesverwandten

anzuschließen, ist nicht der Kern und das Wesen des

Selbstbestimmungsrechts der Völker, sondern nur ein Ausfluss
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Völkerfreund muss vielmehr untersuchen, oh Frankreichs Furcht
vor Deutschland derzeit noch gerechtfertigt ist, oder derzeit der
Oeist des ?a?ifismus Deutschland hereits in einem so hohen lVlaß
heherrscht, dass die (delahr, dass ein ühermächtiges Deutschland

Frankreich seine physische Dherlegenheit Tu fühlen Zähe,
hereits mit gutem (Gewissen als gänzlich ausgeschlossen ange-
sehen werden kann.

Idic Kodus, hic salta.
laicht die principiell längst erledigte hrage des Zeihst-

hestimmungsrechtes der Völker ist es, die hier cu prüfen ist,
sondern die konkrete hrage der IVIacht der demokratischen Ideen
in Deutschland, cu denen auch die Idee des Zchutces der
schwachen Völker gegenüher ihren stärkeren „Drhfeinden" ge-
hört. Wir hrauchen heute nicht mehr „warme Dancen" lür das

Zelhsthestimmungsrecht der Völker einzulegen und vor allen
die hrancosen üher dieses Kecht cu helehren. Zie kennen es

länger wie wir und hahen es hesser intus als — dott sei's ge-
klagt! — „wir".

Wir müssen vielmehr unseren deutschen Dandsleuten unge-
scheut ins (Besicht sagen, dass, wenn sie den Anschluss einmal
erreichen wollen, sie vorher die nationalistischen und
militaristischen Ideen des Völkerkampfes aus ihren (Gehirnen ver-
drängen und an deren Ztelle die pazifistischen, die Ideen der
Völkerverhrüderung setcen müssen, die der Drsprung und der
^weck des Zelhsthestimmungsrechts der Völker sind. Wenn sie
dereinst nach dieser gründlich vollzogenen Zinnesänderung
noch den Anschluss Österreichs werden hahen wollen, werden
sie ihn auch sicher erreichen, mit der Zustimmung Frankreichs
erreichen, auf dessen eigene (Geistesverfassung eine solche
Zinnesänderung Deutschlands sicher nicht ihren erhöhenden,
versöhnenden und heruhigenden Eindruck verfehlen wird.

Inzwischen aher muss man, wenn man die Völker nicht in
Unwissenheit lassen und verhetzt sehen will, den Österreichern
und den Deutschen üherhaupt noch ein und ?war das wichtigste
IVIoment des Zelhsthestimmungsrechts der Völker vor ^ugen
führen. Das Kecht jedes Volkes, sich an seine Ztammesver-
wandten anzuschließen, ist nicht der Kern und das Wesen des

Zelhsthestimmungsrechts der Völker, sondern nur ein ^usfluss
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dieses Rechts, eine Modalität semer Ausübung. Das Wesen des

Selbstbestimmungsrechts ist das Recht auf Freiheit und
Unabhängigkeit, welches von den Individualisten als die Grundlage der
Wohlfahrt der Völker wie der einzelnen angesehen wurde. Dieses
fundamentale Recht ist aber den Österreichern in den Friedensverträgen

von 1919 nicht nur nicht aberkannt, es ist ihnen erst
in diesen Friedensverträgen zuerkannt worden. Bis zu den
Friedensverträgen haben sie dieses primitivste aller Völkerrechte
gar nicht besessen. Bis dahin waren die Deutsch-Österreicher
wie alle anderen Völker der österreichisch-ungarischen Monarchie

Untertanen des Kaisers von Osterreich, mit den anderen
heterogenen Volksstämmen dieses Reiches indivisibiliter et
inseparabiliter, wie das letzte Wappen des Reiches besagte,
unteilbar und unabtrennbar verbunden, und jeder Mensch, der
nichts weiter angestrebt und versucht hätte, als die
Deutschösterreicher, die jetzt die Republik Österreich bilden, aus
diesem Nexus loszureißen und zu einem eigenen Staat
zusammenzuschließen, wäre als Hochverräter bestraft worden.

Selbst Bismarck, der 1866 die Macht dazu gehabt hätte, hat
nicht daran gedacht, ihnen diese Freiheit zu verschaffen oder

gar ihnen den Anschluss an das Deutsche Reich — etwa in der
Form eines Plebiszits — freizustellen. Die Reden und Noten
Wilsons haben ihnen doch wenigstens das erstere, die Freiheit
und Unabhängigkeit eines eigenen Staatswesens, noch dazu einer
Republik, also das primitive Selbstbestimmungsrecht in innen-
wie in außenpolitischer Beziehung verschafft. An ihnen hegt es,

von dieser Freiheit einen vernünftigen, ihnen selbst nützlichen,
die anderen Völker nicht schädigenden Gebrauch zu machen,
dann werden sie — mit oder ohne Anschluss an das Deutsche
Reich — sicherlich auch noch den Weg zur Wohlfahrt finden.

HEINRICH KANNER
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dieses Rechts, eine lVlodalität seiner ^usühung. Das V^esen des

Zelhsthestimmungsrechts ist das /^ec/î/ au/ ^rel'^ei/ und ldnaö-
/îà'nFlF^ei^ welches von cien Individualisten als die (Grundlage der
^olillalrrt der Völlcer wie der einzelnen angesehen wurde. Dieses
lundamentale l^echt ist alier den Österreichern in den Friedens-
verträten von 1919 nicht nur niclit aherlcannt, es ist ihnen erst
in diesen HViedensverträgen ^uerlcannt worden. Lis ?u den
hriedensvertragen hahen sie dieses prirnitivste aller Völkerrechte
gar niclrt liesessen. öis daliin waren die Deutsch-Dsterreicher
wie alle anderen Völker der österreichisch-ungarischen IVlonar-
cliie Dntertanen des lvaisers von Österreich, mit den anderen
heterogenen Volksstämmen dieses Reiches indivisihiliter et
inseparahiliter, wie das letzte V^appen des Reiches hesagte, un-
teilhar und unahtrennhar verHunden, und jeder Vlensch, der
nichts weiter angestreht und versucht hätte, als die Deutsch-
Österreicher, die jet^t die l^epuhlik Österreich Hilden, aus die-
sem hlexus loszureißen und ?u einem eigenen Ztaat Zusammen-
Zuschließen, wäre als ldochverräter hestralt worden.

Leihst löismarck, der 1866 die IVIacht da^u gehaht hätte, hat
nicht daran gedacht, ihnen diese Freiheit?u verschallen oder

gar ihnen den Anschluss an das Deutsche lìeich — etwa in der
h^orm eines ?lehis^its — lrei?ustellen. Die I^eden und hloten
Wilsons hahen ihnen doch wenigstens das erstere, die Freiheit
und Dnahhängiglceit eines eigenen Ztaatswesens, noch da^u einer
Kepuhlik, also das primitive Zelhsthestimmungsrecht in innen-
wie in außenpolitischer 6e?iehung verschallt. >Xn ihnen liegt es,

von dieser Freiheit einen vernünltigen, ihnen seihst nützlichen,
die anderen Völker nicht schädigenden dehrauch ?u machen,
dann werden sie — mit oder ohne Anschluss an das Deutsche
l^eich — sicherlich auch noch den ^Veg xur ^Vohllahrt linden.
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